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Textgegenüberstellung 

Preisgesetz 1992 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel I Artikel I 
(Verfassungsbestimmung) (Verfassungsbestimmung) 

(1) Die Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften, wie sie im 
Artikel II des Preisgesetzes 1992, BGBl. Nr. 145, in der Fassung der Z 2 bis 6 des 
Bundesgesetzes, mit dem das Preisgesetz 1992 geändert wird, BGBl. I 
Nr. 143/1998, enthalten sind, sind auch in den Belangen Bundessache, 
hinsichtlich derer das B-VG etwas anderes bestimmt. Die in diesen Vorschriften 
geregelten Angelegenheiten können unmittelbar von Bundesbehörden versehen 
werden. 

(1) Die Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften, wie sie im 
Artikel II des Preisgesetzes 1992, BGBl. Nr. 145, in der Fassung des 
Bundesgesetzes, mit dem das Preisgesetz 1992 geändert wird, BGBl. I 
Nr. xxx/202x, enthalten sind, sind auch in den Belangen Bundessache, 
hinsichtlich derer das B-VG etwas anderes bestimmt. Die in diesen Vorschriften 
geregelten Angelegenheiten können unmittelbar von Bundesbehörden besorgt 
werden. 

(2) (2) Mit der Vollziehung dieses Artikels ist die Bundesregierung betraut. 
(3)  
(4) Mit der Vollziehung dieses Artikels ist die Bundesregierung betraut.  

Artikel II Artikel II 
Geltungsbereich Geltungsbereich 

§ 1. Die Preise für Sachgüter und Leistungen, ausgenommen für die 
Lieferung elektrischer Energie und Erdgas, unterliegen diesem Bundesgesetz. Es 
gilt aber nur insoweit, als nicht besondere bundesgesetzliche Vorschriften 
bestehen. 

§ 1. Die Preise für Sachgüter und Leistungen unterliegen diesem 
Bundesgesetz. Es gilt aber nur insoweit, als nicht besondere bundesgesetzliche 
und europarechtliche Vorschriften bestehen. 

Bestimmung von Preisen für Sachgüter und Leistungen Bestimmung von Preisen für Sachgüter und Leistungen 
§ 2. (1) Für Sachgüter, für die Lenkungs- oder Bewirtschaftungsmaßnahmen 

gemäß den jeweils geltenden bundesgesetzlichen Vorschriften getroffen werden, 
ausgenommen für die Lieferung elektrischer Energie und Erdgas, kann die 
Behörde für die Dauer dieser Maßnahmen volkswirtschaftlich gerechtfertigte 
Preise bestimmen. Dies gilt auch für mit solchen Sachgütern zusammenhängende 
Nebenleistungen. 

§ 2. (1) Für Sachgüter, für die Lenkungs- oder Bewirtschaftungsmaßnahmen 
gemäß den jeweils geltenden bundesgesetzlichen Vorschriften getroffen werden 
kann die Behörde für die Dauer dieser Maßnahmen volkswirtschaftlich 
gerechtfertigte Preise bestimmen. Dies gilt auch für mit solchen Sachgütern 
zusammenhängende Nebenleistungen. 

(2) bis (4) ... (2) bis (4) ... 
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§ 4. Werden für im § 3 Abs. 2 genannte Sachgüter keine Preise bestimmt, so 
kann der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit 
Fernwärmeversorgungsunternehmen durch Verordnung oder Bescheid 
verpflichten, dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit regelmäßig jene 
betriebswirtschaftlichen Daten zu melden, die zur Überprüfung der 
volkswirtschaftlichen Rechtfertigung der jeweils geforderten Preise erforderlich 
sind. 

§ 4. Werden für im § 3 Abs. 2 genannte Sachgüter keine Preise bestimmt, so 
kann die Behörde Fernwärmeversorgungsunternehmen durch Verordnung oder 
Bescheid verpflichten, der Behörde jene betriebswirtschaftlichen Daten zu 
melden, die zur Überprüfung der volkswirtschaftlichen Rechtfertigung der jeweils 
geforderten Preise erforderlich sind. 

§ 5. (1) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat auf 
Antrag zu untersuchen, ob der von einem oder mehreren im Antrag zu 
bezeichnenden Unternehmen für ein Sachgut oder eine Leistung geforderte Preis 
oder eine vorgenommene Preiserhöhung die internationale Preisentwicklung bei 
dem betreffenden Sachgut oder bei der betreffenden Leistung, den allgemeinen 
Preisindex des betreffenden Wirtschaftszweiges oder die allgemeine 
Preiserhöhung dieses Wirtschaftszweiges in einem ungewöhnlichen Maße 
übersteigt. 

§ 5. (1) Die Behörde hat auf Antrag zu untersuchen, ob der von einem oder 
mehreren im Antrag zu bezeichnenden Unternehmen für ein Sachgut oder eine 
Leistung, mit Ausnahme von Strom und Gas, geforderte Preis oder eine 
vorgenommene Preiserhöhung die internationale Preisentwicklung bei dem 
betreffenden Sachgut oder bei der betreffenden Leistung, mit Ausnahme von 
Strom und Gas, den allgemeinen Preisindex des betreffenden Wirtschaftszweiges 
oder die allgemeine Preiserhöhung dieses Wirtschaftszweiges in einem 
ungewöhnlichen Maße übersteigt. 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 
(4) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann das 

Ergebnis der Untersuchung gemäß Abs. 1 und der Begutachtung durch die 
Preiskommission unter Bedachtnahme auf § 13 im „Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung“ veröffentlichen. 

(4) Die Behörde kann das Ergebnis der Untersuchung gemäß Abs. 1 und der 
Begutachtung durch die Preiskommission unter Bedachtnahme auf § 13 auf der 
Homepage des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus, 
veröffentlichen. 

(5) Läßt sich aus einer Untersuchung nach Abs. 1 schließen, daß ein oder 
mehrere Unternehmer eine ungerechtfertigte Preispolitik verfolgen, so kann die 
Behörde für die Dauer von sechs Monaten volkswirtschaftlich gerechtfertigte 
Preise bestimmen, wenn der festgestellte Mißstand durch marktkonforme 
Maßnahmen nicht beseitigt werden kann. 

(5) Läßt sich aus einer Untersuchung nach Abs. 1 schließen, daß ein oder 
mehrere Unternehmer eine ungerechtfertigte Preispolitik verfolgen, so kann die 
Behörde nach Maßgabe besonderer bundesgesetzlicher und europarechtlicher 
Vorschriften für die Dauer von sechs Monaten volkswirtschaftlich gerechtfertigte 
Preise bestimmen, wenn der festgestellte Mißstand durch marktkonforme 
Maßnahmen nicht beseitigt werden kann. 

(6) ... (6) ... 
§ 5a. (Verfassungsbestimmung) (1) Besteht bei Erdöl und seinen Derivaten 

auf Grund bestimmter, belegbarer Tatsachen Grund zur Annahme, daß der von 
einem oder mehreren Unternehmen dafür geforderte Preis oder eine 
vorgenommene Preiserhöhung die internationale Preisentwicklung in einem 
ungewöhnlichen Maße übersteigt, hat der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten von Amts wegen zu untersuchen, ob der geforderte Preis oder 

§ 5a. (Verfassungsbestimmung) (1) Besteht bei Erdöl und seinen Derivaten 
auf Grund bestimmter, belegbarer Tatsachen Grund zur Annahme, daß der von 
einem oder mehreren Unternehmen dafür geforderte Preis oder eine 
vorgenommene Preiserhöhung die internationale Preisentwicklung in einem 
ungewöhnlichen Maße übersteigt, hat die Behörde von Amts wegen zu 
untersuchen, ob der geforderte Preis oder die vorgenommene Preiserhöhung auf 
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die vorgenommene Preiserhöhung auf eine ungerechtfertigte Preispolitik eines 
oder mehrerer Unternehmen zurückzuführen ist. 

eine ungerechtfertigte Preispolitik eines oder mehrerer Unternehmen 
zurückzuführen ist. 

(2) Ergibt eine Untersuchung gemäß Abs. 1, daß der Preis oder die 
Preiserhöhung auf eine ungerechtfertigte Preispolitik zurückzuführen ist und hat 
diese volkswirtschaftlich nachteilige Auswirkungen, hat der Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten für die Dauer von sechs Monaten einen 
Höchstpreis zu bestimmen. Dieser hat sich an der Preisentwicklung in 
vergleichbaren europäischen Ländern unter Berücksichtigung allfälliger 
besonderer, im betreffenden Wirtschaftszweig bestehender volkswirtschaftlicher 
Verhältnisse zu orientieren und kann auch für einzelne Wirtschaftsstufen 
bestimmt werden; § 6 Abs. 3 gilt. Wenn sich die für die Preisbestimmung 
maßgeblichen Verhältnisse wesentlich ändern, ist die Preisbestimmung 
entsprechend zu ändern oder aufzuheben. Eine neuerliche Preisbestimmung ist 
zulässig. 

(2) Ergibt eine Untersuchung gemäß Abs. 1, daß der Preis oder die 
Preiserhöhung auf eine ungerechtfertigte Preispolitik zurückzuführen ist und hat 
diese volkswirtschaftlich nachteilige Auswirkungen, hat die Behörde für die 
Dauer von sechs Monaten einen Höchstpreis zu bestimmen. Dieser hat sich an der 
Preisentwicklung in vergleichbaren europäischen Ländern unter Berücksichtigung 
allfälliger besonderer, im betreffenden Wirtschaftszweig bestehender 
volkswirtschaftlicher Verhältnisse zu orientieren und kann auch für einzelne 
Wirtschaftsstufen bestimmt werden; § 6 Abs. 3 gilt. Wenn sich die für die 
Preisbestimmung maßgeblichen Verhältnisse wesentlich ändern, ist die 
Preisbestimmung entsprechend zu ändern oder aufzuheben. Eine neuerliche 
Preisbestimmung ist zulässig. 

(3) Im Verfahren gemäß Abs. 1 und 2 sind § 10 Abs. 1 dritter Satz, §§ 11, 
13, 14 und 15 sinngemäß anzuwenden. Ist ein Verfahren gemäß § 5 Abs. 1 bereits 
eingeleitet, hat der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten allfällige 
Ergebnisse des Verfahrens dem Verfahren gemäß Abs. 1 und 2 zugrunde zu legen 
bzw. einzubeziehen. 

(3) Im Verfahren gemäß Abs. 1 und 2 sind § 10 Abs. 1 dritter Satz, §§ 11, 
13, 14 und 15 sinngemäß anzuwenden. Ist ein Verfahren gemäß § 5 Abs. 1 bereits 
eingeleitet, hat die Behörde allfällige Ergebnisse des Verfahrens dem Verfahren 
gemäß Abs. 1 und 2 zugrunde zu legen bzw. einzubeziehen. 

 „§ 5b. (Verfassungsbestimmung) (1) Besteht bei Strom und Gas auf Grund 
bestimmter, belegbarer Tatsachen Grund zur Annahme, dass der von einem oder 
mehreren Unternehmen dafür geforderte Preis oder eine vorgenommene 
Preiserhöhung die internationale Preisentwicklung in einem ungewöhnlichen 
Maße übersteigt, kann die E-Control von Amts wegen untersuchen, ob der 
geforderte Preis oder die vorgenommene Preiserhöhung auf eine 
ungerechtfertigte Preispolitik eines oder mehrerer Unternehmen zurückzuführen 
ist. Über Aufforderung der Bundesregierung im Wege des Bundesministers für 
Wirtschaft, Energie und Tourismus hat die E-Control eine solche Untersuchung 
vorzunehmen. § 5 kommt bei Strom und Gas nicht zur Anwendung. 

 (2) Im Rahmen einer Untersuchung gemäß Abs. 1 hat die E-Control zu 
prüfen, ob der Preis oder die Preiserhöhung auf eine ungerechtfertigte 
Preispolitik zurückzuführen ist und volkswirtschaftlich gravierende nachteilige 
Auswirkungen hat. Zu diesem Zweck kann sie die Preiskommission gemäß § 9, die 
Bundeswettbewerbsbehörde, die Wettbewerbskommission gemäß § 16 des 
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Wettbewerbsgesetzes –WettbG, BGBl. I Nr. 62/2002, und den Energiebeirat 
gemäß § 20 Energie-Control-Gesetz – E-ControlG, BGBl. I Nr. 110/2010, 
anhören. 

 (3) Die E-Control hat das Ergebnis ihrer Untersuchung dem Bundesminister 
für Wirtschaft, Energie und Tourismus mitzuteilen und auf ihrer Homepage zu 
veröffentlichen. Stellt sie einen Missstand im Sinne des Abs. 2 fest, hat sie 
zusammen mit dem Ergebnis der Untersuchung Vorschläge zu dessen Behebung 
dem Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus zur Beratung in der 
Bundesregierung zu unterbreiten. 

 (4) Auf Grund der Untersuchung und der Vorschläge gemäß Abs. 3 kann die 
Bundesregierung, soweit der festgestellte Missstand nicht durch marktkonforme 
Maßnahmen beseitigt werden kann, mit Verordnung unter Beachtung 
einschlägiger bundesgesetzlicher und europarechtlicher Vorschriften für die 
Dauer von höchstens sechs Monaten einen volkswirtschaftlich gerechtfertigten 
Preis bestimmen. 

 (5) Ein volkswirtschaftlich gerechtfertigter Preis nach Abs. 4 hat sich an der 
Preisentwicklung in vergleichbaren europäischen Ländern unter 
Berücksichtigung allfälliger besonderer, im betreffenden Wirtschaftszweig 
bestehender volkswirtschaftlicher Verhältnisse zu orientieren. Wenn sich die für 
die Preisbestimmung maßgeblichen Verhältnisse wesentlich ändern, ist die 
Preisbestimmung entsprechend zu ändern oder aufzuheben. 

 (6) § 6 Abs. 3, § 10 Abs. 1 und Abs. 1a, § 11, § 13, § 14 und § 15 sind 
sinngemäß anzuwenden. Die Bundesregierung kann Sachverständige, die E-
Control und die Vertreter der nach § 9 eingerichteten Preiskommission beiziehen. 

§ 6. (1) Preise sind im Sinne dieses Bundesgesetzes volkswirtschaftlich 
gerechtfertigt, wenn sie sowohl den bei der Erzeugung und im Vertrieb oder bei 
der Erbringung der Leistung jeweils bestehenden volkswirtschaftlichen 
Verhältnissen als auch der jeweiligen wirtschaftlichen Lage der Verbraucher oder 
Leistungsempfänger bestmöglich entsprechen 

§ 6. (1) Preise sind im Sinne dieses Bundesgesetzes volkswirtschaftlich 
gerechtfertigt, wenn sie sowohl den bei der Erzeugung und im Vertrieb oder bei 
der Erbringung der Leistung jeweils bestehenden volkswirtschaftlichen 
Verhältnissen inklusive der Sicherung von Arbeitsplätzen, des Investitionsbedarfs 
und der Versorgungssicherheit durch inländische Produktion als auch der 
jeweiligen wirtschaftlichen Lage der Verbraucher oder Leistungsempfänger 
bestmöglich entsprechen 

(2) Die Preise können als Höchst-, Fest- oder Mindestpreise bestimmt 
werden. Für ein Sachgut oder eine Leistung kann für dieselbe Wirtschaftsstufe 

(2) Die Preise können nach Maßgabe besonderer bundesgesetzlicher und 
europarechtlicher Vorschriften als Höchst-, Fest- oder Mindestpreise bestimmt 
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sowohl ein Höchst- als auch ein Mindestpreis bestimmt werden (Preisband). werden. Für ein Sachgut oder eine Leistung kann für dieselbe Wirtschaftsstufe 
sowohl ein Höchst- als auch ein Mindestpreis bestimmt werden (Preisband). 

(3) ... (3) ... 
Behörden Behörden 

§ 8. (1) Für die Bestimmung volkswirtschaftlich gerechtfertigter Preise und 
für die Anordnung eines Preisstopps ist der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten, hinsichtlich der Arzneimittel im Sinne des Arzneimittelgesetzes 
der Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz zuständig. 

§ 8. (1) Für die Bestimmung volkswirtschaftlich gerechtfertigter Preise und 
für die Anordnung eines Preisstopps ist hinsichtlich von Strom und Gas unter 
Maßgabe besonderer bundesgesetzlicher und europarechtlicher Vorschriften die 
Bundesregierung zuständig. Hinsichtlich der Arzneimittel im Sinne des 
Arzneimittelgesetzes ist die Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Pflege und Konsumentenschutz zuständig, im Übrigen der Bundesminister für 
Wirtschaft, Energie und Tourismus. 

(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann durch 
Verordnung oder im Einzelfall durch Bescheid alle oder einzelne 
Landeshauptmänner beauftragen, die ihm gemäß Abs. 1 zustehenden Befugnisse 
an seiner Stelle auszuüben, sofern die bei der Preisbestimmung zu 
berücksichtigenden Umstände in den einzelnen Bundesländern verschieden sind 
oder dies sonst im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und 
Kostenersparnis gelegen ist. Die Landeshauptmänner haben bei der Ausübung 
dieser Befugnisse anstelle der im § 9 Abs. 2 genannten Stellen die Landeskammer 
der gewerblichen Wirtschaft, die Kammer für Arbeiter und Angestellte und die 
Landwirtschaftskammer im jeweiligen Land zu hören. Mit dem Außerkrafttreten 
einer gemäß dem ersten Satz erlassenen Verordnung geht die Zuständigkeit zur 
Aufhebung von auf Grund dieser Verordnung erlassenen Preisverordnungen und 
Preisbescheiden der Landeshauptmänner auf den Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten über. 

(2) Der Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus kann durch 
Verordnung oder im Einzelfall durch Bescheid alle oder einzelne 
Landeshauptmänner beauftragen, die ihm gemäß Abs. 1 zustehenden Befugnisse 
an seiner Stelle auszuüben, sofern die bei der Preisbestimmung zu 
berücksichtigenden Umstände in den einzelnen Bundesländern verschieden sind 
oder dies sonst im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und 
Kostenersparnis gelegen ist. Die Landeshauptmänner haben bei der Ausübung 
dieser Befugnisse anstelle der im § 9 Abs. 2 genannten Stellen die Landeskammer 
der gewerblichen Wirtschaft, die Kammer für Arbeiter und Angestellte und die 
Landwirtschaftskammer im jeweiligen Land zu hören. Mit dem Außerkrafttreten 
einer gemäß dem ersten Satz erlassenen Verordnung geht die Zuständigkeit zur 
Aufhebung von auf Grund dieser Verordnung erlassenen Preisverordnungen und 
Preisbescheiden der Landeshauptmänner auf den Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten über. 

(3) bis (5) ... (3) bis (5) ... 
Preiskommission Preiskommission 

§ 9. (1) Beim Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten und 
beim Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz ist zur 
Beratung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten 
beziehungsweise des Bundesministers für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz in Preisbestimmungsverfahren und im Verfahren gemäß § 5 
Abs. 1 je eine Preiskommission zu bilden. 

§ 9. (1) Beim Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus und 
beim Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz ist zur Beratung des Bundesministers für Wirtschaft, Energie 
und Tourismus beziehungsweise der Bundesministerin für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz in Preisbestimmungsverfahren und 
im Verfahren gemäß § 5 Abs. 1 je eine Preiskommission zu bilden. 
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(2) Der Preiskommission beim Bundesministerium für wirtschaftliche 
Angelegenheiten haben außer dem Vorsitzenden anzugehören: 

(2) Der Preiskommission beim Bundesministerium für Wirtschaft, Energie 
und Tourismus haben außer dem Vorsitzenden anzugehören: 

 1. je ein Vertreter des Bundesministeriums für Finanzen, für Land- und 
Forstwirtschaft und für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz; 

 1. je ein Vertreter des Bundesministeriums für Finanzen, für Land- und 
Forstwirtschaft und für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz; 

 2. je ein Vertreter der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, der 
Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs und der 
Bundesarbeitskammer. 

 2. je ein Vertreter der Wirtschaftskammer Österreich, der 
Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs, der 
Bundesarbeitskammer und des Österreichische Gewerkschaftsbundes. 

 Bei Stimmengleichheit in der beim Bundesministerium für Wirtschaft, Energie 
und Tourismus eingerichteten Preiskommission nach Abs. 2 entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden der Preiskommission. 

(3) Der Preiskommission beim Bundesministerium für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz hat außer dem Vorsitzenden und je einem Vertreter der 
im Abs. 2 genannten Bundesministerien und Körperschaften auch ein Vertreter 
des Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten anzugehören. 

(3) Der Preiskommission beim Bundesministerium für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz hat außer dem Vorsitzenden und je 
einem Vertreter der im Abs. 2 genannten Bundesministerien und Körperschaften 
mit Ausnahme des Österreichischen Gewerkschaftsbundes auch ein Vertreter des 
Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus anzugehören. 

(4) ... (4) ... 
(5) Den Vorsitz in der Preiskommission beim Bundesministerium für 

wirtschaftliche Angelegenheiten hat der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten, den Vorsitz in der Preiskommission beim Bundesministerium 
für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz der Bundesminister für 
Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz zu führen. Der Bundesminister kann 
sich im Vorsitz durch einen Bediensteten seines Bundesministeriums vertreten 
lassen. 

(5) Den Vorsitz in der Preiskommission beim Bundesministerium für 
Wirtschaft, Energie und Tourismus hat der Bundesminister für Wirtschaft, 
Energie und Tourismus, den Vorsitz in der Preiskommission beim 
Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz die Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege 
und Konsumentenschutz zu führen. Der Bundesminister kann sich im Vorsitz 
durch einen Bediensteten seines Bundesministeriums vertreten lassen. 

Verfahrensbestimmungen Verfahrensbestimmungen 
§ 10. (1) Preise können von Amts wegen oder auf Antrag bestimmt werden. 

Anträge sind bei der zuständigen Behörde einzubringen. Diese hat, soweit im 
Abs. 3 nicht anderes bestimmt ist, vor jeder Preisbestimmung ein 
Vorprüfungsverfahren durchzuführen, in dem die Partei zu hören und Vertretern 
der im § 9 Abs. 2 und 3 genannten Bundesministerien und Körperschaften 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben ist. 

§ 10. (1) Preise können von Amts wegen, im Fall des § 5b Abs. 4 unter der 
Voraussetzung des Vorliegens einer Feststellung gemäß § 5b Abs. 3 und der 
entsprechenden Vorschläge gemäß § 5b Abs. 4 oder in den Fällen des § 8 Abs. 1 
zweiter Satz auf Antrag bestimmt werden. 

 (1a) Werden Preise bestimmt, so erfolgt dies unter der Maßgabe der 
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entsprechenden bundesgesetzlichen und europarechtlichen Bestimmungen, im 
Bereich Strom und Gas insbesondere unter Maßgabe der 
Richtlinie (EU) 2019/944 vom 5. Juni 2019 mit gemeinsamen Vorschriften für den 
Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 2012/27/EU, 
ABl. L 158 vom 14. Juni 2019, und der Richtlinie (EU) 2024/1788 vom 13. Juni 
2024 über gemeinsame Vorschriften für die Binnenmärkte für erneuerbares Gas, 
Erdgas und Wasserstoff, zur Änderung der Richtlinie (EU) 2023/1791 und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2009/73/EG, ABl. L, 2024/1788. 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 
(4) Werden Betriebsprüfungen vorgenommen, so sind die Unterlagen 

hierüber, wenn die Betriebsprüfung im Vorprüfungsverfahren vorgenommen 
wurde, außer im Fall des Abs. 3 den Vertretern der im § 9 Abs. 2 und 3 genannten 
Bundesministerien und Körperschaften, wenn die Betriebsprüfung aber im 
Verfahren vor der Preiskommission vorgenommen wurde, sowie im Fall des 
Abs. 3, den Mitgliedern der Preiskommission zur Stellungnahme zu übermitteln. 

(4) Werden Betriebsprüfungen vorgenommen, so sind die Unterlagen 
hierüber, wenn die Betriebsprüfung im Vorprüfungsverfahren vorgenommen 
wurde, außer im Fall des Abs. 3 und des § 5b den Vertretern der im § 9 Abs. 2 
und 3 genannten Bundesministerien und Körperschaften, wenn die 
Betriebsprüfung aber im Verfahren vor der Preiskommission vorgenommen 
wurde, sowie im Fall des Abs. 3, den Mitgliedern der Preiskommission zur 
Stellungnahme zu übermitteln. 

(5) ... (5) ... 
Verschwiegenheitspflicht Verschwiegenheitspflicht 

§ 13. Wer an einem Preisbestimmungsverfahren einschließlich des 
Verfahrens vor der Preiskommission, an einem Verfahren zur Anordnung eines 
Preisstopps oder an einem Verfahren über Anträge gemäß § 5 Abs. 1 teilnimmt, 
darf Amts-, Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, die ihm in dieser Eigenschaft 
anvertraut oder zugänglich geworden sind, weder während des Verfahrens noch 
nach dessen Abschluß offenbaren oder verwerten. 

§ 13. Wer an einem Preisbestimmungsverfahren einschließlich des 
Verfahrens vor der Preiskommission, an einem Verfahren zur Anordnung eines 
Preisstopps oder an einem Verfahren über Anträge gemäß § 5 Abs. 1 teilnimmt, 
darf Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, die ihm in dieser Eigenschaft 
anvertraut oder zugänglich geworden sind, weder während des Verfahrens noch 
nach dessen Abschluss offenbaren oder verwerten. Im Übrigen gilt § 46 des 
Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 – BDG 1979, BGBl. Nr. 333/1979, 
sinngemäß, selbst wenn kein Dienstverhältnis zum Bund besteht. 

Kundmachung von Verordnungen Kundmachung von Verordnungen 
§ 14. Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes sind im „Amtsblatt 

zur Wiener Zeitung“ kundzumachen. Sie treten, sofern nicht ein späterer 
Zeitpunkt für ihr Inkrafttreten bestimmt ist, mit Beginn des Tages ihrer 
Kundmachung in Kraft. Ist eine Kundmachung im „Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung“ nicht oder nicht zeitgerecht möglich, so sind die Verordnungen in 
anderer geeigneter Weise - insbesondere durch Rundfunk oder sonstige 

§ 14. Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes sind im 
Bundesgesetzblatt kundzumachen. Sie treten, sofern nicht ein späterer Zeitpunkt 
für ihr Inkrafttreten bestimmt ist, mit Beginn des Tages ihrer Kundmachung in 
Kraft. 
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akustische Mittel oder Veröffentlichung in einem oder mehreren periodischen 
Medienwerken, die Anzeigen veröffentlichen, insbesondere in 
Tageszeitungen - kundzumachen. 

Automationsunterstützter Datenverkehr Automationsunterstützter Datenverkehr 
§ 15. (1) ... § 15. (1) ... 
(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten und der 

Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz sind ermächtigt, 
bearbeitete Daten, die für die Preisbestimmung, für einen Preisstopp oder für die 
Untersuchung auf Grund von Anträgen gemäß § 5 Abs. 1 erforderlich sind, zu 
übermitteln an: 

(2) Die jeweils zuständige Behörde ist ermächtigt, bearbeitete Daten, die für 
die Preisbestimmung, für einen Preisstopp oder für die Untersuchung auf Grund 
von Anträgen gemäß § 5 Abs. 1 erforderlich sind, zu übermitteln an: 

 1. bis 5. ...  1. bis 5. ... 
... ... 

(3) ... (3) ... 
§ 18. (1) Wurde die Bestellung eines Geschäftsführers nach § 39 der 

Gewerbeordnung 1973 oder nach anderen Verwaltungsvorschriften angezeigt 
oder genehmigt, so ist der Geschäftsführer strafrechtlich verantwortlich und sind 
Geld- und Ersatzfreiheitsstrafen gegen ihn zu verhängen. 

§ 18. (1) Wurde die Bestellung eines Geschäftsführers nach § 39 der 
Gewerbeordnung 1994 oder nach anderen Verwaltungsvorschriften angezeigt 
oder genehmigt, so ist der Geschäftsführer strafrechtlich verantwortlich und sind 
Geld- und Ersatzfreiheitsstrafen gegen ihn zu verhängen. 

(2) bis (4) ... (2) bis (4) ... 

Schlußbestimmungen Schlußbestimmungen 
§ 20. (1) bis (3) ... § 20. (1) bis (3) ... 
(4) Die Bundesgendarmerie, in Orten, in denen Bundespolizeibehörden 

bestehen, die Sicherheitsorgane dieser Behörden, haben über die 
Mitwirkungspflicht gemäß § 8 Abs. 5 hinaus in den ersten sechs Monaten ab 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes als Organe der Bezirksverwaltungsbehörde 
bei der Vollziehung des § 16 durch Maßnahmen, die für die Einleitung und 
Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, mitzuwirken. 

 

(5) § 3 Abs. 3 des Versorgungssicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 282/1980, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 334/1988, tritt mit dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes außer Kraft. 

. 
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Kompetenzgrundlage und Vollziehung; Umsetzung von Unionsrecht Kompetenzgrundlage und Vollziehung 

§ 1. (1) (Verfassungsbestimmung) Die Erlassung, Aufhebung sowie die 
Vollziehung von Vorschriften, wie sie in diesem Bundesgesetz enthalten sind, sind 
auch in den Belangen Bundessache, hinsichtlich deren das B-VG etwas anderes 
bestimmt. Die in diesem Bundesgesetz geregelten Angelegenheiten können 
unmittelbar von den in diesen Vorschriften vorgesehenen Einrichtungen besorgt 
werden. 

§ 1. (Verfassungsbestimmung) Die Erlassung, Aufhebung sowie die 
Vollziehung von Vorschriften, wie sie in diesem Bundesgesetz enthalten sind, sind 
auch in den Belangen Bundessache, hinsichtlich deren das B-VG etwas anderes 
bestimmt. Die in diesem Bundesgesetz geregelten Angelegenheiten können 
unmittelbar von den in diesen Vorschriften vorgesehenen Einrichtungen besorgt 
werden. 

(2) Durch dieses Bundesgesetz werden umgesetzt:  
 1. die Richtlinie 2009/72/EG über gemeinsame Vorschriften für den 

Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/54/EG, 
ABl. Nr. L 211 vom 14.08.2009 S. 55; 

 

 2. die Richtlinie 2009/73/EG über gemeinsame Vorschriften für den 
Erdgasbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/55/EG, ABl. 
Nr. L 211 vom 14.08.2009 S. 94, zuletzt geändert durch die Richtlinie 
(EU) 2019/692, ABl. Nr. L 117 vom 03.05.2019 S. 1; 

 

 3. die Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 über die Integrität und Transparenz 
des Energiegroßhandelsmarkts ABl. Nr. L 326 vom 08.12.2011, S. 1; 

 

 4. die Verordnung (EU) Nr. 347/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates zu Leitlinien für die transeuropäische Energieinfrastruktur und 
zur Aufhebung der Entscheidung Nr. 1364/2006/EG und zur Änderung 
der Verordnungen (EG) Nr. 713/2009, (EG) Nr. 714/2009 und (EG) 
Nr. 715/2009, ABl. Nr. L 115 vom 25.4.2013, S. 39 (TEN-E-VO). 

 

§ 5. (1) bis (3) ... § 5. (1) bis (3) ... 
(4) Die im ÖSG, mit Ausnahme des § 6 und § 9, im ÖSG 2012, im EAG, mit 

Ausnahme des § 81 Abs. 1 und § 84, im Preistransparenzgesetz, im 
Bundes-Energieeffizienzgesetz, im Energielenkungsgesetz 2012, mit Ausnahme 
des § 15 Abs. 2 und § 27 Abs. 2, im KWK-Gesetz, in § 69 ElWOG, BGBl. I 
Nr. 143/1998, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 112/2008, in § 92 
ElWOG 2010, in § 147 GWG 2011 sowie in im Bundesgesetz zur Festlegung 
einheitlicher Standards beim Infrastrukturaufbau für alternative Kraftstoffe, 
BGBl. I Nr. 38/2018, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 150/2021 
der E-Control übertragenen Aufgaben werden von der E-Control unter der 

(4) Die im ÖSG, mit Ausnahme des § 6 und § 9, im ÖSG 2012, im EAG, mit 
Ausnahme des § 81 Abs. 1 und § 84, im Preistransparenzgesetz, im 
Preisgesetz 1992, im Bundes-Energieeffizienzgesetz, im 
Energielenkungsgesetz 2012, mit Ausnahme des § 15 Abs. 2 und § 27 Abs. 2, im 
KWK-Gesetz, in § 69 ElWOG, BGBl. I Nr. 143/1998, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 112/2008, in § 92 ElWOG 2010, in § 147 
GWG 2011 sowie in im Bundesgesetz zur Festlegung einheitlicher Standards 
beim Infrastrukturaufbau für alternative Kraftstoffe, BGBl. I Nr. 38/2018, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 150/2021 der E-Control übertragenen 
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Leitung und nach den Weisungen der Bundesministerin für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie besorgt. 

Aufgaben werden von der E-Control unter der Leitung und nach den Weisungen 
der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation 
und Technologie besorgt. 
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